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Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Jugendhilfeausschuss 02.05.2024 

Kurzbezeichnung: 
 
Unbefristete Anerkennung des Vereins „Kindergarten Am Sender e.V.“ als „Sonstiger Trä-
ger der freien Jugendhilfe“ 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Jugendhilfeausschuss der Universitätsstadt Siegen hebt die Befristung der Anerkennung 
des Vereins „Kindergarten Am Sender e.V.“ als „Sonstiger Träger der freien Jugendhilfe“ vor-
behaltlich der Erfüllung der Auflagen des Trägers im Rahmen der derzeit bestehenden Be-
triebserlaubnis zum 31.07.2024 auf.  
Erfolgt keine Erfüllung der Auflagen des Trägers gegenüber dem LWL bis zum 31.05.2024, 
wird die Anerkennung des Vereins „Kindergarten Am Sender e.V.“ als „Sonstiger Träger der 
freien Jugendhilfe“ für den Zeitraum vom 01.08.2024 bis zum 31.07.2025 erneut befristet. 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung vom 13.06.2023 der Anerkennung des Ver-
eins „Kindergarten Am Sender e.V.“ mit einer Befristung bis zum 31.07.2023 zugestimmt 
(siehe Vorlage Nr. 1429/2023) 
 
Der Verein „Kindergarten Am Sender e.V.“ wurde im vergangenen Jahr 2023 gegründet und 
übernahm als neuer Träger die Kindertagesstätte Apfelkern. Dieser Prozess war von großer 
Kontinuität gekennzeichnet. Sowohl personell (Einrichtungsleitung und Team) als auch in der 
pädagogischen Arbeit wird die erfolgreiche Tätigkeit im Bereich der Kindertagesbetreuung 
der vergangenen Jahre fortgeführt. Die Umsetzung der pädagogischen Konzeption sowie die 
formulierten Ziele des Vereins mit besonderer Ausrichtung an der anthroposophischen Men-
schenkunde Rudolf Steiners erfüllen die Anforderungen im Bereich der Kindertagesbetreu-
ung. 
Unbestritten leistet der Verein „Kindergarten Am Sender e.V.“ als Träger der KiTa Apfelkern 
einen wesentlichen und qualitativen Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe.  
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Die folgenden Punkte fehlten, so dass die Anerkennung befristet ausgesprochen wurde: 

1. Eintrag ins Vereinsregister sowie Anerkennung der Gemeinnützigkeit im Sinne des 
Steuerrechts 

2. Verabschiedung einer Geschäftsordnung durch die Mitgliederversammlung 
3. Bildung eines Aufsichtsrates 
4. Bericht über die Tätigkeit im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe im letzten Jahr 

 
Diese Entwicklungen haben sich seit dem 13.06.2023 ergeben: 
 
Zu Punkt 1:  
Die Verfolgung gemeinnütziger Ziele gem. §75 S. 2 SGB VIII ist laut Satzung des Vereins „Kin-
dergarten Am Sender e.V.“ gegeben und wurde bereits in der Vorlage Nr. VL 1429/2023 
festgestellt: „Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige bzw. Wohl-
fahrtszwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
(Satzung § 3) Der Eintrag ins Vereinsregister beim Amtsgericht Siegen liegt nun vor und ist 
auf den 04.07.2023 datiert.  
Zudem wurde die Satzung an einer Stelle geändert, der Eintrag beim Amtsgericht Siegen er-
folgte am 11.03.2024: „§ 9 Vorstand. Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen.“ 
Die aktuelle Fassung ist in der Anlage einsehbar. 
Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit im Sinne des Steuerrechts durch die zuständige 
Steuerbehörde ist ebenfalls erfolgt. Der Bescheid durch das Finanzamt Siegen über die För-
derung mildtätiger und gemeinnütziger Zwecke, durch Erziehung und Bildung gem. § 60a 
Abs.1 AO liegt vor. (Ausstellung am 24.07.2023) 
 
Zu Punkt 2 und 3: 
Der Aufsichtsrat wurde am 25.01.2024 gewählt und nahm mit fünf Personen seine Tätigkeit 
auf. Mit Beschluss der Geschäftsordnung vom 29.02.2024 durch die Mitgliederversammlung 
sind die Aufgaben des Aufsichtsrates offiziell implementiert. 
 
Zu Punkt 4: 
Der ausführliche Tätigkeitsbericht des Trägers über das vergangene Kindergartenjahr zeigt, 
dass der Verein „Kindergarten Am Sender e.V.“ in der Lage ist, einen wesentlichen Beitrag 
zur Erfüllung der Aufgaben in der Kindertagesbetreuung zu leisten. Der Träger erfüllt perso-
nell, konzeptionell, räumlich sowie ausstattungstechnisch alle vorgeschriebenen Anforde-
rungen des KIBIZ. Die Einrichtung „KiTa Apfelkern“ wurde im Rahmen der Jugendhilfepla-
nung in den Bedarfsplan der Kindertagesbetreuung aufgenommen. Zudem erfolgte ein Be-
such des Trägers vor Ort sowie ein regelmäßiger Austausch mit dem Jugendamt im vergan-
genen Kindergartenjahr. 
 
Die Aufnahme als Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband wurde beantragt und muss 
als formeller Akt noch bestätigt werden. Dies gilt laut Auskunft von Herrn Felix Dornhöfer 
(Der Paritätischen Siegen-Wittgenstein /Olpe) als reine Formsache.  
 
Die Betriebserlaubnis durch das Landesjugendamt ist befristet bis zum 31.07.2024 und wur-
de an folgende Voraussetzungen geknüpft:  
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- unbefristete Anerkennung durch das Jugendamt der Stadt Siegen  
- sowie der fristgemäßen Einreichung folgender Unterlagen beim LWL bis spätestens 

31.05.2024 
o Vervollständigung der pädagogischen Konzeption 
o Schutzkonzept vor Gewalt inklusive eines sexualpädagogischen Konzeptes 
  

Diese Unterlagen werden zum aktuellen Zeitpunkt noch überarbeitet. Die Einrichtungslei-
tung hat eine termingerechte Abgabe zugesichert. Die bereits überarbeitete Konzeption wird 
als Neufassung in den Anlagen zur Verfügung gestellt. 
 
Auf Grundlage der nachgereichten Unterlagen (Satzung in der Neufassung, Konzeption KiTa 
Apfelkern in der Neufassung, Geschäftsordnung und Tätigkeitsbericht) sowie den Erfahrun-
gen der Verwaltung der Universitätsstadt Siegen im Rahmen des vergangenen Kindergarten-
jahres kann bestätigt werden, dass die Tätigkeit des Vereins eine den Zielen des Grundgeset-
zes förderlichen Arbeit entspricht. Der Verein lässt erwarten, dass er personell und fachlich 
in der Lage ist, die Trägerschaft der KiTa Apfelkern auszuüben. 
  
Der Verein „Kindergarten Am Sender e.V.“ erfüllt nach Einschätzung der Verwaltung alle er-
forderlichen Voraussetzungen für eine Anerkennung als „Sonstiger freier Träger der Jugend-
hilfe“ im Sinne des § 75 SGB VIII, da er 
1. auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig ist, 
2. gemeinnützige Ziele verfolgt, 
3. einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe zu leisten 

imstande ist und 
4. seine Tätigkeit eine den Zielen des Grundgesetzes förderlichen Arbeit entspricht. 

 
Die Verwaltung empfiehlt dem Jugendhilfeausschuss der Universitätsstadt Siegen die Befris-
tung der Anerkennung des Vereins „Kindergarten Am Sender e.V.“ als „Sonstiger Träger der 
freien Jugendhilfe“ vorbehaltlich der Erfüllung der Auflagen des Trägers im Rahmen der der-
zeit bestehenden Betriebserlaubnis zum 31.07.2024 aufzuheben. 
 
Sollte keine Erfüllung der Auflagen des Trägers gegenüber dem LWL bis zum 31.05.2024 er-
folgen, schlägt die Verwaltung vor, die Anerkennung des Vereins „Kindergarten Am Sender 
e.V.“ als „Sonstiger Träger der freien Jugendhilfe“ erneut für den Zeitraum vom 01.08.2024 
bis zum 31.07.2025 zu befristen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
      

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 
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Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
       

 Nein  Ja, mit 
 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 
      
Sachkonto 
      

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
 
 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Dr. Andreas Matzner 
Abteilungsleitung 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
Anlage(n): 
1. Satzung Kindergarten Am Sender e.V.   
2. Konzeption Apfelkern 03.2024.NEU   
3. Geschaeftsordnung Kindergarten Am Sender 19   
4. Tätigkeitsbericht Kita Apfelkern_neu   

https://ratsinfo.siegen.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZZUCbkb2OilyOsJypH7sJWMEGf2vlRnl66C2HCQqZiF6/Satzung-Kindergarten-Am-Sender-e.V..pdf
https://ratsinfo.siegen.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZS51uMMIOjisgoNxVDyh7HaVe--1rNx5eNjzKLhk6cnb/Konzeption-Apfelkern-03.2024.NEU.pdf
https://ratsinfo.siegen.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZWkuZMsPVbClzHXCGMPHN1LqsXEUGGSQco6Y7Ypi0yMt/Geschaeftsordnung-Kindergarten-Am-Sender-19.pdf
https://ratsinfo.siegen.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZZdtfmiB83a6-sS5AXshpivrOBA3U7Q_VcxeNfEx7TUK/T%C3%A4tigkeitsbericht-Kita-Apfelkern_neu.pdf



